Klaus Schaper, Mittelstraße 11, 31249 Hohenhameln
Tel:  05128-4111


Fax: 05128-5252


mail: klaus.schaper@klausschaper.de
Veterinäramt Ravensburg
Datum: 06.05.06

z.Hd. Herrn Dr. Johann Hartmann
Franz-Stapf-Straße 8
88212 Ravensburg
(vorab per Mail)

Betr.: Gnadenhof „Lebenswürde für Tiere“ in 88279 Amtzell, Argenhof
          Hier: Unterbringung eines Exoten – hier: Berberäffin „Chimba“

Sehr geehrter Herr Dr: Hartmann,

am 17.04.06 hatte ich Ihnen per Mail folgende Fragen gestellt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Auf dem Gnadenhof befindet sich seit dem 24. März 2005 ein weiblicher Berberaffe (Namen: Chimba) in Einzelhaltung.

Die ersten 3 Monate verbrachte diese in einem Vogelkäfig!!! (Masse: ca. 60 x 30 x 90 cm) in den Privaträumen von Frau Christiane Rohn.

3 Monate später wurde diese Äffin in ein Außengehege mit der Grundfläche von ca. 12qm verlegt. 

Ohne Wetterschutzdach, ohne Warmraum.

Da ich mir vorstellen kann, dass Sie über die Haltungsvorschriften von Exoten, hier speziell von Affen, informiert sind, meine Fragen an Sie:

a) Ist dem Veterinäramt diese Haltung bekannt und mitgeteilt worden?

b) Hat der Gnadenhof, vertreten durch Frau Ch. Rohn eine Haltungsgenehmigung für Affen?

c) Wurden die Haltungsbedingungen und der Gesundheitszustand der Äffin durch Ihre Amtsveterinäre in 

   den letzten 12 Monaten kontrolliert?

Mit Interesse erwarte ich Ihre Antwort bis zum 28.04.06.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Am 03.05.06 antworteten Sie mir:

„Zur Sache kann  ich Ihnen  mitteilen, dass die Angelegenheit dem Veterinäramt bekannt ist.  Nach Prüfung Ihrer Anfrage im Rechtsdezernat des Hauses wurde dort allerdings entschieden, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen das Landratsamt Ihnen keine näheren Auskünfte erteilen kann bzw. darf".

Dafür erst einmal meinen Dank.

Ihrer Antwort entnehme ich, dass dem Veterinäramt die Haltung der Berberäffin auf dem Gnadenhof bekannt ist. Die Frage ist hier nun, ab wann? 

Sollte dies bereits im vergangenen Jahr der Fall gewesen sein, ist es für mich unverständlich, wie eine solche Haltung von amtswegen toleriert werden konnte.

Da Sie mir hier keine genaueren Angaben machen dürfen/können, werde ich für diese Überprüfung Herrn Gerd Haegele (Landkreis-Ravensburg) einschalten.

Zwischenzeitlich habe ich weitere Informationen hinsichtlich der Affenhaltung bekommen, die mir die so lange andauernde Haltung auf dem Gnadenhof noch unverständlicher macht.

Im März 2005 wurde für die Berberäffin ein Unterbringungsplatz gesucht, weil der Streichelzoo, in dem sie vorher lebte, schließen musste. Als Möglichkeiten ergaben sich:

a) der Gnadenhof in Amtzell, deren Leiterin Frau Rohn, der Affenüberbringerin, Frau Migowski, gegenüber äusserte, eine Genehmigung für die Exotenhaltung zu haben, bzw. schnellstens bekommen zu können.

b) der Verein „Affen in Not e.V.“, der eine anerkannte Auffangstation für Affen unterhält.

Untergebracht wurde die Äffin am 24.03.05 auf dem Gnadenhof, obwohl Frau Rohn von der Alternative der Unterbringung bei „Affen in Not“ informiert war. (Eine Aussage hierüber von Frau Marianne Wengerek, liegt der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Wangen vor)
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Seite 2 zum Schreiben an das Veterinäramt Ravensburg vom 06.05.06

Die ersten drei Monate auf dem Gnadenhof verbrachte der Affe in einem kleinen Vogelkäfig, der in den Privaträumen von Frau Christiane Rohn untergestellt war.

Erst im Juli 2005 erfolgte eine Verlegung in einen Außenkäfig, der allerdings auch nicht den Grundansprüchen für die Unterbringung eines Berberaffens entspricht.

Im Dezember 2005 wurde Frau Rohn noch einmal auf die Alternative der Unterbringung in der Tierstation bei „Affen in Not“ hingewiesen. Sie nahm dieses Angebot nicht an.

Erst im März 2006, nach massiven Druck, akzeptierte sie anscheinend eine Verlegung der Äffin.

Diese Verlegung soll nun Ende Mai stattfinden.

Hierzu auch die Information auf der Seite

http://www.hirtenhunde-liptak.de/blaettle/pages/vereine/2006-05-affe.html
Von Frau Marianne W....... habe ich inzwischen die Aussage erhalten, dass bis zu ihrem Fortgang vom Gnadenhof im Juli 2005 keine Exotenhaltungsgenehmigung für den Affen auf dem Gnadenhof eingeholt wurde.

Ich gehe inzwischen davon aus, dass dem Veterinäramt Ravensburg zumindest bis Juli 2005 die Anwesenheit der Berberäffin auf dem Argenhof nicht bekannt war, da diese in den Privaträumen von Frau Rohn untergebracht war.

Spätestens jedoch bei den Hofkontrollen ab Juli und insbesondere bei der Durchsuchung im September 2005 hätte dieser Affenkäfig im Außenbereich auffallen müssen. Oder war der an diesem Tag leer?

Persönlich finde ich es ungeheuerlich, dass ein Gnadenhof, der vorbildlich seien will, Tiere beherbergt, für die spezielle Genehmigungen und Kontrollen vorgeschrieben sind.

Hierbei handelt es sich auch nicht um Nachlässigkeit oder Unwissenheit. 

Frau Rohn wurde mehrfach persönlich auf diese Problematik aufmerksam gemacht.

Ehe ich hier nun weitere Schritte einleite, möchte ich von Ihnen Herr Dr. Hartmann, Ihre Aussage vom 03.05.

„Zur Sache kann  ich Ihnen  mitteilen, dass die Angelegenheit dem Veterinäramt bekannt ist.“ gern etwas präzesiert haben.

a) Seit wann ist dem Veterinäramt die Affenhaltung auf dem Gnadenhof bekannt?

b) Findet hier schon eine Untersuchung in Hinsicht auf ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetzes und der Bundesartenschutz-Verordnung statt?

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper

Kopie an:

Ministerium für Ernährung und ländl. Raum Baden-Württemberg

Amt für Veterinärwesen, Herr Dr. Kuhn

Kernerplatz 10, 70184 Stuttgart

Landratsamt Ravensburg, Dezernat 5, Herrn Gerd Hägele

Friedenstr. 6, 88212 Ravensburg

